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DR. WILLIAM MIDDENDORF

 

Erste Betrachtungen zur Umsetzung der 
Lernfeldorientierung in den Lehrplänen der 
Berufsschule am Beispiel Nordrhein-Westfalen 

 

Kurzfassung: Die KMK-Lehrpläne für den Berufsschulunterricht sollen zukünftig nicht mehr nach Lernge-
bieten, sondern nach Lernfeldern strukturiert werden. Während sich die herkömmlichen Lerngebiete auf die
Systematik bestimmter Unterrichtsfächer bezogen, orientieren sich die Lernfelder an der Systematik beruf-
licher Handlungsabläufe. Inwieweit damit die Handlungssystematik anstelle der Fachsystematik zum be-
stimmenden didaktischen Kriterium für den Berufsschulunterricht wird, hängt auch von der jeweiligen
didaktischen Konzeption der Lehrpläne der Länder ab, die auf der Grundlage der KMK-Lehrpläne zu
erstellen sind. Erste Untersuchungen zu den jüngsten lernfeldorientierten Lehrplänen in Nordrhein-West-
falen geben Anlass zu der Frage, ob die Handlungssystematik, die die Ausübung/Anwendung beruflicher
Handlungskompetenz kennzeichnet, sich in jedem Fall auch als stringentes Kriterium für das didaktische
Arrangement einer Lernumgebung eignet, in der u. a. berufliche Handlungskompetenz erworben werden
soll. Erste Betrachtungen legen den Schluss nahe, dass ein lerntheoretisch angemessener und am Bildungs-
bedürfnis des Lernenden orientierter Unterricht neben der handlungssystematischen auch der fachsystema-
tischen Orientierung und gelegentlich gar der ausdrücklichen situativen Distanz zur Handlungssystematik
bedarf.

 

Von den Lerngebieten zu den Lernfeldern – neue didaktische Struktur der Lehr-
pläne

 

Nach den am 9. Mai 96 vorgelegten Handrei-
chungen für die Erarbeitung von KMK-Lehrplä-
nen soll der Berufsschulunterricht nicht mehr
nach 

 

Lerngebieten

 

, sondern künftig nach 

 

Lernfel-
dern

 

 strukturiert werden. Hinter dieser schein-
baren „Wortklauberei“ steht die Absicht den
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule
grundlegend zu reformieren: Während nämlich
die bisherigen Lerngebiete unter fachlich-di-
daktischen Gesichtspunkten gebildet und nach
Lernzielen und Lerninhalten gegliedert wurden
– im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung be-
standen die Lerngebiete üblicherweise aus der

Allgemeinen Wirtschaftslehre, der speziellen
Betriebslehre und dem Rechnungswesen
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 –, so
handelt es sich demgegenüber bei den Lernfel-
dern um thematische Einheiten, die durch Ziel-
formulierungen und Inhaltsangaben beschrie-
ben werden und sich nunmehr an konkreten
beruflichen Aufgabenstellungen und Hand-
lungsabläufen orientieren. Nicht die für die her-
kömmlichen Lerngebiete maßgebliche Fach-
systematik, sondern die Handlungssystematik
wird damit zum vorrangigen (didaktischen) Kri-
terium für die Konzeption von Lernfeldern und
hierauf bezogenen Unterricht. 

KMK-Rahmenlehrplan alt KMK-Rahmenlehrplan neu

Lernfeld
thematische Einheit, die sich

an konkreten beruflichen Aufgaben-
stellungen und Handlungs-

abläufen orientiert

Zielformulierung
Elemente beruflicher
Handlungskompetenz

Inhaltsangaben
Angaben zu Unter-
richtsinhalten, die
Zielformulierungen
zugeordnet sind

Lerngebiet
thematische Einheit, die unter
fachlichen und didaktischen

Gesichtspunkten gebildet wird

Lernziele
z. B. Kenntnisse,

Fertigkeiten

Lerninhalte
fachliche Inhalte,

durch deren Behand-
lung Lernziele

erreicht werden
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Die solchermaßen nach Lernfeldern struktu-
rierten (und mit den Ausbildungsordnungen ab-
gestimmten) KMK-Rahmenlehrpläne sind nun
von den Ländern in Lehrpläne für den berufsbe-
zogenen Unterricht in der Berufsschule umzu-

setzen, wobei mit der Aufgabe des Kriteriums
der Fachsystematik auch der Stellenwert der
bisherigen (berufsbezogenen) Unterrichtsfä-
cher auf dem Prüfstand steht.

 

Erste lernfeldorientierte Lehrpläne in Nordrhein-Westfalen

 

Inzwischen liegen erste nach Lernfeldern
strukturierte Lehrpläne für den berufsbezo-
genen Unterricht in der Berufsschule vor. Als
Beispiel mag der nordrhein-westfälische
Lehrplan (zur Erprobung) für Versicherungs-
kaufleute gelten, der zum Schuljahr 1997/98 in
Kraft getreten ist.
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In diesem Lehrplan werden zwar neben dem
berufsübergreifenden Bereich (Religionslehre,
Politik, Deutsch und Sport) die berufsbezoge-
nen Fächer Allgemeine Wirtschaftslehre, Versi-
cherungsbetriebslehre, Rechnungswesen und
Datenverarbeitung jeweils mit einer Jahres-
stundenzahl für die einzelnen Ausbildungsjahre

ausgewiesen, doch werden im Kapitel 4 (Teil B)
mit der Überschrift „Aufbau und Gliederung der
Fachlehrpläne“ nicht die Inhalte der vorgenann-
ten Fächer aufgeführt, sondern elf obligatori-
sche sowie zwei fakultative Lernfelder mit den
zugehörigen Zielformulierungen, Inhaltsanga-
ben und Zeitrichtwerten (in Jahresstunden) an-
gegeben.
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Damit stehen den am Kriterium der Handlungs-
systematik orientierten 13 Lernfeldern vier
nach dem Kriterium der Fachsystematik gebil-
dete berufsbezogene Fächer gegenüber, denen
der Lehrplan die Lernfelder jeweils zuordnet. 

Als Beispiel mag das Lernfeld 3 („Mitarbeiterin
und Mitarbeiter im Betrieb“) dienen, das dem 1.
und 2. Ausbildungsjahr zugeordnet ist, einen
Zeitrichtwert von 30 Unterrichtsstunden aus-
weist und durch die Inhalte „Tarifvertrag“, „Ta-
rifverhandlungen, Streik und Aussperrung als
Mittel zur Durchsetzung tarifrechtlicher Ford-
rungen“, „Gehaltsabrechnung und Einkommen-
steuererklärung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer“ sowie „Personalführung und
-entwickung“ bestimmt wird. Als zugehörige
Zielformulierung und damit als Elemente beruf-
licher Handlungsfähigkeit werden aufgeführt: 

–

 

Fähigkeit die Entlohnung von Arbeitsleistungen
gemäß Arbeits- und Tarifverträgen nachzuvoll-
ziehen und die aktuellen Steuergesetze auf die
individuelle Einkommenssituation anzuwenden,   

– Auseinandersetzung mit dem Problem der Steu-
ergerechtigkeit,

– Kenntnis und verantwortungsbewusste Wahr-
nehmung der Rolle als Mitarbeiter(in) in der
Versicherungswirtschaft,

– Reflexion und eigenverantwortliche Gestaltung
der eigenen persönlichen, beruflichen und gesell-
schaftlichen Position.
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Lernfelder 1–5 Lernfelder 6–8
und 2 fak. Lernfelder

Lernfelder 9 und 10 Lernfeld 11

Allgemeine
Wirtschaftslehre

Versicherungs-
betriebslehre

Rechnungs-
wesen

Daten-
verarbeitung

Kriterium der Handlungssystematik

Kriterium der Fachsystematik
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Der Unterricht im berufsbezogenen Bereich er-
fordert laut Lehrplan eine „didaktische Aufbe-
reitung“ der Lernfelder, die in sog. Bildungs-
gangkonferenzen der einzelnen Berufsschule zu
leisten ist.
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Die Bildungsgangkonferenz
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 ist in Nord-
rhein-Westfalen ein Schulmitwirkungsgre-
mium, das die herkömmliche Fachkonferenz er-
setzt oder zumindest ergänzt und sich aus Ver-
tretern der Eltern, Schüler und Ausbildungsbe-
triebe sowie allen Lehrkräften zusammensetzt,
die in dem jeweiligen Bildungsgang unterrich-
ten. Im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
bilden die Fachklassen des jeweiligen Ausbil-

dungsberufs den entsprechenden Bildungs-
gang.

Bei der „didaktischen Aufbereitung“ ist das im
Lehrplan vorgegebene „didaktische Konzept“
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zu beachten, das (berufliche) Handlungskompe-
tenz als Ziel beruflicher Bildung benennt. 

(Berufliche) Handlungskompetenz wird hierbei
erschlossen durch die Dimensionen Fachkom-
petenz, Humankompetenz und Sozialkompe-
tenz, die wiederum als wichtige „Bestandteile“
Methoden-, Lern- und Sozialkompetenz enthal-
ten. Als weiteren Bestandteil des Begriffs
Handlungskompetenz benennt der Lehrplan die
ökologische Kompetenz.

Unter Fachkompetenz werden hierbei die Fä-
higkeit und Bereitschaft verstanden „Aufgaben-
stellungen selbstständig, fachlich richtig me-
thodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis
zu beurteilen“. Mit Humankompetenz sind die
Fähigkeit und Bereitschaft angesprochen „als
Individuum die Entwicklungschancen und Ein-
schränkungen in Beruf, Familie und öffentli-
chem Leben zu durchdenken und zu beurteilen,
eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebens-
pläne zu fassen und fortzuentwickeln“. Zur Hu-
mankompetenz gehören dabei auch die Ent-
wicklung eigener Wertvorstellungen und die
selbst bestimmte Bindung an solche Werte. Als
Sozialkompetenz werden die Fähigkeit und Be-
reitschaft bezeichnet „soziale Beziehungen und
Interessenlagen, Zuwendungen und Spannun-
gen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit
anderen rational und verantwortungsbewusst

auseinander zu setzen und zu verständigen“.
Bestandteile der Sozialkompetenz seien zudem
soziale Verantwortung und Solidarität, die Be-
reitschaft zur Mitbestimmung sowie die Befähi-
gung zur Mitgestaltung von Technik, Arbeits-
welt und Gesellschaft.
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Zur Erreichung dieser Ziele habe sich der Unter-
richt an Handlungen zu orientieren, die an die
Erfahrung der Lernenden anzuknüpfen und ein
„Erfassen der Wirklichkeit mit möglichst vielen
Sinnen“ zuzulassen hätten und auf die Bewälti-
gung beruflicher Aufgaben bzw. Problemstel-
lungen gerichtet sein müssten. Die Lernenden
sollen dabei im Unterricht eine Handlung
selbstständig planen, durchführen, kontrollie-
ren und auswerten, wobei der Lernprozess von
sozialen und kooperativen Kommunikations-
prozessen begleitet sein müsse.
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Fachkompetenz
Bestandteile

Methodenkompetenz
Lernkompetenz

Sprachkompetenz
…

Humankompetenz
Bestandteile

Methodenkompetenz
Lernkompetenz

Sprachkompetenz
…

Sozialkompetenz
Bestandteile

Methodenkompetenz
Lernkompetenz

Sprachkompetenz
…

(Berufliche)
Handlungskompetenz

Ökologische Kompetenz
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Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die
mit „berufsrelevanten Handlungssituationen“
zusammenhängenden Aufgaben und Problem-
stellungen in der Regel nicht ausschließlich der
Systematik eines isolierten Unterrichtsfaches
zuzuordnen seien – fachwissenschaftliche An-
teile sollen zwar in den „Erklärungszusammen-
hang“ des Lernfeldes mit einbezogen werden,

doch ist für dieses stets der Berufsbezug in den
Zielformulierungen deutlich gemacht –, sodass
die Beiträge der einzelnen Fächer aufeinander
abgestimmt werden müssten, wobei der Unter-
richt zumindest phasenweise fächerverbindend
und -übergreifend zu gestalten sei. Diese Pla-
nungs- und Koordinationsaufgaben werden den
Bildungsgangkonferenzen übertragen. 

 

Anfragen zu der Lernfeldorientierung 
und der didaktischen Konzeption des 
Lehrplans

 

Angesichts des rückläufigen Angebots an Aus-
bildungsplätzen und den wiederholt von man-
chen Wirtschaftsverbänden und Kammern vor-
getragenen Beschwerden über den Umfang und
die unzureichende Praxisrelevanz des Berufs-
schulunterrichts – ob berechtigt oder unberech-
tigt sei hier dahingestellt – sind Schulaufsicht
und Politik einem erheblichen Entscheidungs-
druck ausgesetzt, der auf eine betriebsfreundli-
chere (Erhöhung der betrieblichen Ausbil-
dungszeiten) und praxisnähere Organisation
und Gestaltung des Berufsschulunterrichts ab-
zielt. Dies bedeutet, dass der (Fach-)Unterricht
in der Berufsschule nicht ausschließlich durch

rein fachsystematischen und sachlogischen Er-
kenntnisaufbau bestimmt sein darf, sondern be-
rufliche Handlungsfelder im Unterricht berück-
sichtigt werden müssen. Insofern erscheint
eine Orientierung des Unterrichts an Lernfel-
dern als schulische und damit didaktisch aufbe-
reitete Nachbildung von beruflichen Handlungs-
feldern zur Stärkung des Praxisbezugs schuli-
schen Lernens in der Berufsschule angemes-
sen. 

Allerdings muss sich der nordrhein-westfäli-
schen Lehrplan mit seinem lernfeldorientierten
„didaktischen Konzept“ zur Entwicklung beruf-
licher Handlungskompetenz auch kritische Fra-
gen gefallen lassen. 

(Berufliches) Handlungsfeld:
Konkrete berufliche Aufgabenstellungen und Handlungsabläufe

bilden Orientierung für

(schulisches)
Lernfeld

als thematische Einheit mit
Zielformulierungen

und Inhalten

Bildungsgang-
konferenz

plant, koordiniert und evaluiert
Beiträge der Fächer für disziplinären und

interdisziplinären Unterricht

Lernsituation und Unterricht nicht primär an Fachsystematik, sondern an
Handlungssystematik orientiert: Elemente beruflicher Handlungskompetenz

als Lernergebnis; Unterricht auch interdisziplinär
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Zum Begriff der (beruflichen) Hand-
lungskompetenz

 

Das didaktische Konzept des Lehrplans weist
Handlungskompetenz als das Ziel beruflicher
Bildung und als Leitziel der Berufsschule aus,
wobei sich Handlungskompetenz in den Dimen-
sionen Fachkompetenz, Humankompetenz und
Sozialkompetenz erschließt. Mit dieser Dimen-
sionierung werden die sich gegenseitig bedin-
genden Qualifikationen zur Bewältigung sach-
und fachbezogener Aufgabenstellungen (Fach-
kompetenz), zur Entwicklung der eigenen indi-
viduellen Persönlichkeit in den unterschiedli-
chen sozialen Systemen wie Beruf, Familie und
öffentlichem Leben (Humankompetenz) und zur
Gestaltung des Lebens in Gemeinschaften als
soziales Wesen (Sozialkompetenz) zu den zent-
ralen Bestandteilen von Handlungskompetenz.
Eine solche die Praxisfelder von Handlungs-
kompetenz benennende Bestimmung und Glie-
derung des Begriffs erscheint akzeptabel. Als
jeweilige Bestandteile von Fach-, Human- und
Sozialkompetenz werden nun Methoden-, Lern-
und Sprachkompetenz angegeben. Diese Eintei-
lung erscheint hingegen erklärungsbedürftig,
insofern nämlich diese Kompetenzen nicht als
gleichwertig und sich ergänzend angesehen
werden können, sondern offenbar als Kompe-
tenzen von unterschiedlicher Abstraktion be-
trachtet werden. So handelt es sich bei der
Entwicklung von Lernstrategien und Lerntech-
niken (nach dem Lehrplan eine bedeutende
Lernkompetenz) zweifellos um eine spezielle
Methodenkompetenz (worunter laut Lehrplan
u. a. die Anwendung von Denkmethoden, Ar-
beitsverfahren und Lösungsstrategien zur Be-
wältigung von Aufgaben und Problemen ver-
standen wird), die insbesondere im Bereich der
persönlichen und beruflichen (Weiter-)Bildung
erforderlich ist. Lernkompetenz bezieht sich
demnach auf das (konkrete) Praxisfeld Lernen
und Bildung, auf dem Methodenkompetenz in
Verbindung etwa mit Fachkompetenz und/oder
Humankompetenz zur Anwendung gelangen.
Lernkompetenz kann demnach auch als kon-
kretes Beispiel für eine besondere Verbindung
von Fach-, Human- und Methodenkompetenz
angesehen werden. 

Erklärungsbedürftig ist der Stellenwert der
Sprachkompetenz, die laut Lehrplan wichtiger

Bestandteil der Fach-, Human- und Methoden-
kompetenz ist und zu der es lediglich heißt:
„Sprachkompetenz bedeutet kommunikative Si-
tuationen zu erfassen sowie die Fähigkeit, hier-
auf sowohl im beruflichen als auch im privaten
Bereich angemessen kommunikativ zu reagie-
ren.“
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Wenn Sprachkompetenz hier offensichtlich als
die Fähigkeit zu kommunikativem Handeln ver-
standen wird, so ist sie in erster Linie Bestand-
teil der Sozialkompetenz, insofern das auf Sozi-
alkompetenz basierende soziale Handeln immer
auch Verstehen und Verständigung vorausset-
zendes und damit kommunikatives Handeln
ist.
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Das Verständnis von Sprachkompetenz als
(nur) kommunikativer Kompetenz greift aller-
dings zu kurz. Denn der Sprachkompetenz bzw.
sprachlicher Kompetenzen bedarf es auch,
wenn es etwa um den Erwerb von Fachkompe-
tenz geht. Hierzu ist nicht nur oder gar weniger
das Erfassen kommunikativer Situationen be-
deutsam, sondern erforderlich ist auch der an-
gemessene Umgang mit der (berufsbezogenen)
Fachsprache, die Fähigkeit Texte zu analysie-
ren usf. Hier wären weitere Ausführungen zur
Sprachkompetenz im Lehrplan wünschenswert
gewesen, um die vorgenommene Einordnung
von Sprachkompetenz als Bestandteil von
Fach-, Human- und Sozialkompetenz zu erläu-
tern und zu begründen. 

Aufgesetzt wirkt schließlich im didaktischen
Konzept des Lehrplans die Nennung der ökolo-
gischen Kompetenz, wobei hier nicht deren
Wichtigkeit bestritten werden soll, sondern le-
diglich ihr Stellenwert als angefügte singuläre
Kompetenz im Lehrplan. Weshalb gerade oder
nur ökologische Kompetenz?, warum nicht
(auch) Friedenskompetenz, multikulturelle
Kompetenz oder Medienkompetenz? Tatsäch-
lich ist ökologische Kompetenz eine konkretin-
haltliche Ausprägung von Fach-, Human- und
Sozialkompetenz, die sich auf das exemplari-
sche Praxisfeld „ökologisches Handeln“ bezie-
hen. 

Der Begriff „Handlungskompetenz“ wird somit
im didaktischen Konzept des Lehrplans auf ver-
schiedenen Betrachtungsebenen entfaltet, ohne
dass die Verbindungen und Zusammenhänge
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zwischen diesen Ebenen stringent und nach-
vollziehbar aufgezeigt würden. 

 

Handlungsorientierter Unterricht 
oder berufsbezogenes Handeln als 
Unterricht?

 

Nach dem didaktischen Konzept des Lehrplans
hat der Unterricht handlungsorientiert zu erfol-
gen,

 

12 

 

wobei positiv hervorzuheben ist, dass die
Lernprozesse in diesem handlungsorientierten
Unterricht von sozialen und kooperativen Kom-
munikationsprozessen begleitet sein sollen und
damit insbesondere auch den Erwerb von So-
zial- und Humankompetenz zu ermöglichen ha-
ben. 

Fraglich ist hingegen, ob die Lehrplanersteller
mit ihren den methodischen Spielraum der
Lehrkräfte doch sehr einschränkenden Vorga-
ben zum handlungsorientierten Unterricht gut
beraten waren. Der Unterricht soll nach dem
Lehrplan nämlich aus Handlungen bestehen,
die die Lernenden selbstständig zu planen,
durchzuführen, zu kontrollieren und auszuwer-
ten haben. Konsequenterweise wird dann auch
nicht von Lernergebnissen, sondern von Hand-
lungsergebnissen gesprochen. Dieses Ver-
ständnis handlungsorientierten Unterrichts
wird „legitimiert“ mit dem lapidaren Hinweis
auf „lerntheoretische und didaktische Erkennt-
nisse“, die nicht weiter erläutert oder zumin-
dest belegt werden.
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Unter Berücksichtigung der Lernfeldorientie-
rung soll sich der Unterricht demnach in (be-
rufsbezogenen) Handlungen vollziehen, die sich
an der Systematik konkreter beruflicher Hand-
lungsabläufe orientieren. Ein solcher Unter-
richt ist indessen nicht nur handlungsorien-
tiert, sondern handlungsbestimmt und läuft Ge-
fahr die Lernenden in vorgegebene bzw. idealty-
pische oder auch fiktive Handlungsstrukturen
einzubinden und gerade dadurch die im Unter-
richt ausgeführten Handlungen im Hinblick auf
eine tätige Aneignung vorgegebener Hand-
lungselemente zu funktionalisieren, statt sie in
den Dienst des selbst bestimmten Bildungspro-
zesses zu stellen.
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Gerade dieser Bildungspro-
zess benötigt Phasen, die durch situative Di-
stanz und damit auch Loslösung vom berufli-
chen Handlungsfeld gekennzeichnet sind, um

Reflexion und kritische Auseinandersetzung
der Lernenden zu ermöglichen und zu fördern. 

Zudem ist zweifelhaft, ob ein ausschließlich an
der Systematik beruflicher Handlungsabläufe
orientierter Unterricht lerntheoretisch ange-
messen ist. Denn die Handlungssystematik
wird nicht durch Struktur und Sachlogik der
Unterrichtsfächer und ihrer Bezugsdisziplinen,
sondern durch praktische Zweckmäßigkeiten
bestimmt, die sich nur z. T. an bestimmten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen und Verfahrens-
weisen orientieren, in erheblichem Maße aber
auch durch andere Faktoren wie etwa betriebs-
spezifische personelle, sächliche und organisa-
torische Bedingungen bestimmt sind. Wenn
Wissenschaften und damit mittelbar auch Fach-
unterricht die systematischen Zugangsweisen
zur Welt darstellen,
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 dann ist ein (ausschließ-
lich) an der Handlungssystematik orientierter
und damit gegenüber fachlichen Strukturen und
Zusammenhängen indifferenter Unterricht in
Gefahr, den Lernenden einen systematischen
Zugang zur (Berufs-)Welt und damit auch einen
systematischen Aufbau berufsrelevanter Ein-
sichten und Erkenntnisse zu erschweren. Denn
die Systematik beruflicher Handlungsabläufe
ist in lerntheoretischer, lernpsychologischer
und auch didaktischer Hinsicht nicht immer er-
giebig, da viele berufliche Handlungsabläufe
fachtheoretische Erkenntnisse implizit voraus-
setzen, aber diese nicht explizit und/oder un-
mittelbar nachvollziehbar aufweisen. Dies be-
trifft z. B. die Sachbearbeitung in der Versiche-
rungswirtschaft, die die Kenntnis einschlägiger
gesetzlicher und vertragsrechtlicher Bestim-
mungen voraussetzt, ohne dass diese Kenntnis
im Handlungsablauf (vom Antragseingang bis
zur Ablage und Mitteilung an den Kunden) be-
obachtbar und nachvollziehbar hervortritt. Ein
(zunächst) an der Systematik des beruflichen
Handlungsablaufs orientierter Unterricht käme
nicht umhin bei verschiedenen Phasen (z. B.
„Prüfung der Antragsvoraussetzungen“ und
„Prüfung der Antragsberechtigung“) Exkurse
in (sach- und fachlogisch zusammenhängende)
Ausführungen zum Vertragsrecht und speziel-
lem Versicherungsrecht vorzunehmen und da-
mit von der Systematik des beruflichen Hand-
lungsablaufs (begründet) abzuweichen. Noch
deutlicher ist das Beispiel eines DV-Kauf-
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manns, der für sein Unternehmen eine Home-
page im Internet erstellt. Zur Systematik dieses
beruflichen Handlungsablaufs gehört die Er-
stellung von HTML-Anweisungen, die indessen
nur möglich ist, wenn die Seitensprache HTML
(Hypertext Markup Language) zuvor (fach-)sys-
tematisch erlernt worden ist. Beide Beispiele
wie übrigens auch viele hervorragende betrieb-
liche Schulungen mit integrierten fachsystema-
tischen Sequenzen weisen darauf hin, dass die
Systematik beruflicher Handlungsabläufe, bei
denen bereits erworbene berufliche Handlungs-
kompetenz ausgeübt wird, sich nicht notwendi-
gerweise als Vorbild für ein didaktisches Arran-
gement zum Erwerb beruflicher Handlungs-
kompetenz eignet. Ein handlungsorientierter
Unterricht, der dies übersieht, läuft Gefahr,
zum bloß hantierenden Unterricht zu degenerie-
ren.
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 Unterricht und Lernen vollziehen sich
auch in der Berufsschule in kommunikativen
Handlungen, die sich von den zweckrationalen
Handlungen der Berufsarbeit unterscheiden.
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Anmerkungen zu möglichen Verbin-
dungen von Fach- und Handlungs-
systematik im Unterricht

 

Die vorstehenden Aussagen dürfen nicht als ein
Plädoyer für einen rein fachlichen Unterricht
verstanden werden. Ein (notwendigerweise)
praxisbezogener Unterricht in der Berufsschule
kann berufliche Handlungssituationen und
Handlungsabläufe nicht ignorieren. Dies bedeu-
tet zum einen, dass der Fachunterricht nicht
losgelöst von der beruflichen Praxis erteilt wer-
den kann, sondern dass die Praxisrelevanz der
im Unterricht angeeigneten Qualifikationen auf-
gewiesen und von den Lernenden erfahren wer-
den muss. Ein solcher Unterricht muss hand-
lungsorientiert sein in dem Sinne, dass er auf
das Handeln in beruflichen Praxisfeldern und
Ernstsituationen vorbereitet. Ein solcher Unter-
richt wird – soweit eben möglich – handlungs-
orientiert sein in dem Sinne, dass er Prozesse
des ganzheitlichen Lernens (u. a. mit möglichst
vielen Sinnen) ermöglicht, die selbstständige
und selbsttätige Schülerhandlungen einschlie-
ßen und den Erwerb von sozialen, kommunika-
tiven, humanen kurzum Schlüsselqualifikatio-
nen fördern. Der Unterricht in der Berufsschule
muss darüber hinaus auch handlungsorientiert

sein in der Weise, dass er den Lernenden zu
bestimmten Zeiten die Möglichkeit bietet sich
unter Einschluss von Handlungen an berufsna-
hen Anforderungen, die sich auch an der Syste-
matik beruflicher Handlungsabläufe orientie-
ren, zu bewähren und erworbene Qualifikatio-
nen in Lernsituationen mit didaktischer Affini-
tät zu berufsrelevanten Handlungssituationen
zu erproben. Hierzu ist u. a. – und insoweit ist
dem didaktischen Konzept des nordrhein-west-
fälischen Lehrplans ausdrücklich zu folgen –
ein fächerübergreifender und -verbindender Un-
terricht erforderlich, der eine integrative An-
wendung fachverschiedener Qualifikationen
zur Bewältigung mehrperspektivischer berufs-
naher Anforderungen gestattet, welche in der
isolierten Systematik eines Unterrichtsfaches
nicht aufgehen. Für die Auseinandersetzung
mit solchen berufsnahen Anforderungen im Un-
terricht bieten sich neben Lernbüro, Übungs-
firma usf. insbesondere integrative und ganz-
heitliche Lernaufgaben an, für deren Bearbei-
tung auch die Handlungssystematik bestim-
mend ist. Statt den Unterricht generell an
Lernfeldern und damit an der Systematik beruf-
licher Handlungsabläufe auszurichten, sollte
der möglichst auch handlungsorientierte, aber
vorrangig nach Kriterien der Fachsystematik
konzipierte Unterricht also durch einen Unter-
richt ergänzt werden, in dem die Lernenden an
beruflichen Handlungsfeldern/Lernfeldern ori-
entierte Lernaufgaben bearbeiten, um zum ei-
nen aufgrund des didaktischen Arrangements
(z. B. Unterrichtsprojekt) umfangreiche Gele-
genheit zum Erwerb von Human- und Sozial-
kompetenz zu erhalten und zum anderen im
Unterricht verschiedener Fächer erworbene
Kenntnisse und Methoden berufsnah und inte-
grativ anwenden zu können oder um – soweit
lerntheoretisch angemessen – fachspezifische
Qualifikationen integrativ zu erlernen. 

Dabei muss Lehrenden wie Lernenden bei der
(handlungsorientierten) Bearbeitung solcher
Lernaufgaben allerdings stets bewusst sein,
dass Handlungen der Lernenden auch in kom-
plexen und berufsnah organisierten Lernumge-
bungen sich von echten beruflichen Handlun-
gen in Ernstsituationen im Hinblick auf Begrün-
dung, Verantwortlichkeit, Zielsetzung und Ver-
bindlichkeit unterscheiden. 
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Schluss und Ausblick

 

Auch ein die berufliche Handlungskompetenz
fördernder Unterricht in der Berufsschule hat
zur Kenntnis zu nehmen, dass die Aussage der
lern- bzw. lehrtheoretischen Didaktik von der
Interdependenz oder Implikation der Struktur-
momente didaktischen Planens
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 bisher nicht
falsifiziert werden konnte. Auch für den berufs-
bezogenen Unterricht gilt damit, dass be-
stimmte Methoden, Sozialformen oder Aktions-
formen nicht a priori legitimiert sind, sondern
nur unter Berücksichtigung von Lernvorausset-
zungen, Unterrichtsthemen, Intentionen, Me-
dien usf. ausgewählt werden können. Insbeson-
dere bedeutet dies, dass Unterricht nicht aus-
schließlich durch die Schüleraktionsform
„Handlung“ bestimmt sein kann, es sei denn,
der Begriff Handlung würde als abstraktes Sy-
nonym für jede beliebige irgendwie geartete
geistige, motorische oder emotionale Aktivität
stehen. Ein die Handlungskompetenz fördern-
der Unterricht wird Fachunterricht und – in
notwendiger Ergänzung – interdisziplinärer Un-
terricht sein, wird fragend-entwickelnder Un-
terricht und Projektunterricht sein, wird Pha-
sen der Einzelarbeit und (verstärkt) Phasen der
Gruppenarbeit beinhalten, wird die Selbsttätig-
keit und Selbstständigkeit der Lernenden inten-
siv fördern müssen, ohne deshalb auf Erklärun-
gen und Erläuterungen durch Lehrkräfte ganz
verzichten zu können. 

Auch ein handlungsorientierter Unterricht, der
u. a. auf das berufliche Handeln in Ernstsitua-
tionen in theoretischer und anwendungsbezoge-
ner Weise vorbereitet, entbindet den Lehrer
oder die Lehrerin somit nicht von der Aufgabe
unter Beteiligung der Lernenden didaktisch be-
gründete Entscheidungen zur Planung und
Durchführung von Unterricht zu treffen und zu
verantworten.
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